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»Wer durch Fahrlässigkeit einen Menschen körperlich oder an der Gesund-
heit beschädigt, den treffen je nach Beschaffenheit der Verletzung folgende Strafen:

n. Gesängni» von mindesten« 2 Wochen bi« 2 Monaten oder eine Geld-
büß« von 50—l00 Fr., wenn die Verletzung sich al« schwere im Sinne del
K 1K5 litt du.« de« Kriminalstrasgesctze« herautstellt.

d. Geldstrafe bi« auf 50 Fr. bei geringern Körperverletzungen."
Die meisten Gerichtlurteile lauten bei Üeberschreitungen de» Züchtigung«-

rechte« mit ersichtlichen schlimmen Folgen aus fahrlässige Körperverletzung.
(Schluß folgt.)

Grosse Mappentafel der Scbwetz u. der 22 Ikantone.
Pret« Fr. 15.—. Bern. Verlag von A. Francke.

Die Originale von Schweizer- und Kantonewappen im Bundetarchiv
stammen von Dr. Stantz. Bei A. Francke in Bern erschien nun die getreue
Faksimile-Wiedergabe derselben. E» ist diese Wiedergabe ein mutiger Schritt
de« Verlage«. Da« Begleitwort stammt von Dr. Zestger, und der Farbendruck
ist da« Werk der Kunstanstalt Lip« in Bern. Da« Format ist 140 100 ein
mit Aufhängevorrichtung. Al« farbiger Wandschmuck sowohl, wie auch al« An-
schauung«mittel zum Geschichttunterricht sprechen diese ehrwürdigen Schilde eine

Sprache, die bi« jetzt nur der Kundige ganz versteht. Sie allgemein verständlich
zu machen, ist der Zweck diese« vaterländischen Unternehmen«. Ein kurze« Be-
gleitwort gibt daher in knappster Form die Geschichte all der Landet- oder

Etadtwappen, von denen die Großzahl weit hinauf in« Mittelalter zu verfolgen
ist, die oft im Panner zu Streit und Sieg oder blutiger Niederlage vorange-
flattert hoben, ehrwürdige Zeugen ruhmreicher Vergangenheit.

Die Geschichte der Wappen, in knappen Worten erzählt, wird in manchem

Kinderherzen die Begeisterung für die nationale Geschichte wecken und den Er-
wachsen«» auf die verborgene Poesie der anspruchlosen Schilde aufmerksam
machen. Bester al» da« bloße Wort sördert die stete Anschauung die Verehrung
für solche nationale Heiligtümer, die die Ahnen mit ihrem Blut verteidigt, die
Enkel aber fast schon vergessen haben.

Diese Wapvenbilder können mit Erfolg im Unterricht verwendet werden;
sie find in genügender Größe autgeführt, um al« Klaffenlehrmittel zu dienen.
Unsere Schulen leiden von jeher Mangel an Anschauungtmaterial und sind in
dieser Richtung weit hinter denjenigen der Nachbarländer zurückgeblieben. Darum
ist auch für unser« Schulen jede Vermehrung de« Anschauungtmaterial« al«
Fortschrittt zu begrüßen. Jede Nation ist bestrebt, den nationalen Geist in der
Schuljugend zu wecken. Die Wappen sind die Sinnbilder de» nationalen Geiste«
in der Armee, im Krieg und im Frieden, die Feldzeichen de« Vaterlande«, die

Jahrhunderte alten Zeugen de« höhern Verbände« und staatlichen Zusammen-
hange« de« Schweizervolke«. Sie veranschaulichen da« allmähliche Wachttum de»

Echweizerbunde» und vergegenwärtigen dem Schüler den Aufmarsch zu mancher
Schlacht, beleben die Phantasie und da» patriotische Gefühl. Sie wirken auf
allen Schulstus-n, wo Geschichttunterricht erteilt wird, besonder« aber in den

Fortbildung»schulen, denen bi« heute jede« <nschauung«matertal kehlt, obschon
der Unterricht da und dort obligatorisch ist. Die Wappenbilder find auch schöne«

Material zum Zeichenunterricht und sind für jede» Schulzimmer ein Schmuck
der toten Wände.

E« ist zu wünschen, diese» schöne Blatt finde sich bald überall in unserm
Vaterland« an den Wänden aller Schulen, Rat«säle. Kasernen, öffentlicher Ver-
sammlong«räume. in Privatwohnungen. Bureaux, Hotel«, Restaurant» w. I Diese
22 um da« Schweizerkreuz geschart«» Kanton«wappeu find in ihrer leuchtenden
Farbenpracht ein Schmuck für jeden Saal.
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